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N e u b e k a n n t m a c h u n g
des Niedersächsischen Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Vom 30. April 2007

Aufgrund des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung vom 8. März 2007 (Nds. GVBl. S. 119) wird nachste-
hend der Wortlaut des Niedersächsischen Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 5. September 2002 (Nds.
GVBl. S. 378) in der nunmehr geltenden Fassung unter Be-
rücksichtigung

des Artikels 1 des Gesetzes vom 5. November 2004 (Nds.
GVBl. S. 417),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2005 (Nds. GVBl.
S. 210),

des Artikels 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (Nds.
GVBl. S. 580) und

des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. März 2007 (Nds. GVBl.
S. 119)

bekannt gemacht.

Hannover, den 30. April 2007

Niedersächsisches Umweltministerium

S a n d e r

Minister

61. Jahrgang Ausgegeben in Hannover am 22. Mai 2007 Nummer 13
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Niedersächsisches Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)*)

in der Fassung vom 30. April 2007

A b s c h n i t t  1

Allgemeine Vorschriften für die Umweltprüfungen

§ 1

Zweck des Gesetzes

Der Zweck dieses Gesetzes entspricht dem Zweck des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

§ 2

Begriffsbestimmungen

1Für die in diesem Gesetz geregelten Umweltprüfungen gel-
ten die Begriffsbestimmungen und sonstigen Regelungen des
§ 2 Abs. 1 bis 4 UVPG. 2§ 2 Abs. 5 und 6 UVPG gelten entspre-
chend. 3Pläne und Programme im Sinne dieses Gesetzes sind
auch die vom Land Niedersachsen zu erstellenden und von
der Europäischen Gemeinschaft mitfinanzierten Pläne und
Programme.

A b s c h n i t t  2

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

§ 3

Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund Art, 
Größe und Leistung der Vorhaben

(1) Für die in der Anlage 1 mit „X“ gekennzeichneten Vor-
haben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

(2) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht auch für

1. jedes von mehreren Vorhaben derselben Art, über deren
Zulassung noch nicht entschieden worden ist, und

2. ein Vorhaben, das mit einem oder mehreren ohne Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zugelassenen
Vorhaben derselben Art zusammentrifft,

wenn die Vorhaben in einem engen räumlichen Zusammen-
hang stehen und gemeinsam den maßgeblichen Größen- oder
Leistungswert erreichen. 2Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 wird der in
den jeweiligen Anwendungsbereich der Richtlinien 85/337/EWG
und 97/11/EG fallende, aber vor Ablauf der jeweiligen Umset-
zungsfristen verwirklichte Bestand der zugelassenen Vorhaben
hinsichtlich des Erreichens des Größen- oder Leistungswertes
nicht berücksichtigt. 

§ 4

Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei der Änderung von Vorhaben

(1) 1Für die Änderung eines Vorhabens ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn der maßgebliche
Größen- oder Leistungswert durch

1. die Änderung selbst oder

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung 
— der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über

die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen
und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 175 S. 40), zuletzt ge-
ändert durch die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Mai 2003 (ABl. EU Nr. L 156
S. 17), und 

— der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG Nr. L 197
S. 30).

2. die Änderung unter Berücksichtigung des Bestandes des
Vorhabens 

erreicht wird. 2Abweichend von Satz 1 Nr. 2 bleibt der erreichte
Bestand hinsichtlich des Erreichens des maßgeblichen Grö-
ßen- oder Leistungswertes unberücksichtigt, soweit für diesen
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde oder
soweit er in den jeweiligen Anwendungsbereich der Richt-
linien 85/337/EWG und 97/11/EG fällt, aber vor Ablauf der
jeweiligen Umsetzungsfristen verwirklicht wurde. 

(2) 1Für die Änderung von Vorhaben im Sinne des § 3 Abs. 2
Satz 1 ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn die Änderung unter Berücksichtigung aller zusammen-
treffenden Vorhaben den maßgeblichen Größen- oder Leis-
tungswert erreicht. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Hängt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei einem in der Anlage 1 mit „X“ gekenn-
zeichneten Vorhaben nicht vom Erreichen eines Größen- oder
Leistungswertes ab, so ist auch bei jeder wesentlichen Ände-
rung dieses Vorhabens eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen.

§ 5

Umweltverträglichkeitsprüfung im Einzelfall

(1) 1Sofern in der Anlage 1 für ein Vorhaben eine allgemei-
ne Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben
nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2
aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben kann. 2Sofern in der Anlage 1 für ein Vorhaben
eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen
ist, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn es aufgrund der in Anlage 2 Nr. 2 Buchst. c aufgeführ-
ten besonderen örtlichen Gegebenheiten erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen haben kann. 

(2) 1Für das Erreichen der Prüfwerte für Größe oder Leis-
tung gelten § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 und 2 entsprechend. 2Bei
Vorhaben, bei denen die Pflicht zur Vorprüfung des Einzel-
falls nicht vom Erreichen eines Prüfwertes für Größe oder
Leistung abhängt, ist bei jeder wesentlichen Änderung nach
Maßgabe der Anlage 1 eine  Vorprüfung des Einzelfalls durch-
zuführen.

(3) 1Bei der Vorprüfung des Einzelfalls ist zu berücksichti-
gen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger
des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. 2Bei
der allgemeinen Vorprüfung ist auch zu berücksichtigen,
inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung überschritten
werden.

§ 6

Feststellung der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

1Die zuständige Behörde stellt

1. auf Antrag des Trägers eines Vorhabens,

2. anlässlich eines Ersuchens entsprechend § 5 UVPG oder

3. aufgrund eines Auskunftsverlangens nach § 71 c Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes,

andernfalls nach Beginn des Verfahrens, das der Entscheidung
über die Zulässigkeit des Vorhabens dient, unverzüglich fest,
ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 2Soll nach einer
Vorprüfung des Einzelfalls eine Umweltverträglichkeitsprü-
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fung unterbleiben, so ist dies öffentlich bekannt zu geben.
3Satz 1 gilt nicht, wenn das Vorhaben unabhängig von der
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung offensicht-
lich nicht zugelassen werden kann.

§ 7

Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung

Für das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung gel-
ten die §§ 5 bis 13 UVPG entsprechend.

§ 8 

Aufgaben und Zuständigkeit der federführenden Behörde

(1) 1Bedarf die Zulässigkeit eines Vorhabens im Sinne dieses
Gesetzes oder des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung der Entscheidung durch mehrere Landesbehörden
oder kommunale Gebietskörperschaften, so werden die Auf-
gaben nach § 6 dieses Gesetzes sowie die Aufgaben nach den
§§ 5, 7, 8 Abs. 1 und 3 und den §§ 9, 9 a und 11 UVPG von
der federführenden Behörde wahrgenommen. 2Die Unterlagen
nach § 6 UVPG sind der federführenden Behörde vorzulegen.
3Die federführende Behörde wirkt mit den übrigen für die Ent-
scheidung zuständigen Behörden und den Naturschutzbehör-
den, deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt
werden, zusammen.

(2) Federführende Behörde ist

1. für Vorhaben, deren Zulässigkeit einer Entscheidung nach
dem Atomgesetz bedarf, das Umweltministerium, soweit
nicht nach § 14 Abs. 1 Satz 4 UVPG eine Bundesbehörde
federführende Behörde ist;

2. für Vorhaben, die einer Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz bedürfen, die für diese Genehmi-
gung zuständige Behörde;

3. für alle anderen Vorhaben die jeweils höchstrangige für
eine der Entscheidungen zuständige Behörde.

(3) 1Die für die Entscheidungen zuständigen Behörden ha-
ben auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung
nach § 11 UVPG eine Gesamtbewertung der Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens vorzunehmen und diese nach § 12 UVPG
bei den Entscheidungen zu berücksichtigen. 2Die federführende
Behörde hat das Zusammenwirken der Behörden sicherzu-
stellen.

(4) Für die in § 9 b UVPG genannten Aufgaben bei Vorhaben
in anderen Staaten benennt das Umweltministerium die zu-
ständige Landesbehörde.

A b s c h n i t t  3

Strategische Umweltprüfung (SUP)

§ 9

Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung

(1) Eine Strategische Umweltprüfung ist durchzuführen bei
Plänen und Programmen, die

1. in Anlage 3 Nr. 1 aufgeführt sind,

2. in Anlage 3 Nr. 2 aufgeführt sind und für Entscheidungen
über die Zulässigkeit von Vorhaben, die in der Anlage 1
oder in der Anlage 1 UVPG aufgeführt sind, im Sinne des
§ 14 b Abs. 3 UVPG einen Rahmen setzen oder

3. nach § 34 c Abs. 6 des Niedersächsischen Naturschutz-
gesetzes einer Verträglichkeitsprüfung unterliegen.

(2) 1Bei den weder unter Absatz 1 noch unter die Anlage 3
UVPG fallenden Plänen und Programmen ist eine Strategische
Umweltprüfung durchzuführen, wenn diese für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit eines in der Anlage 1 oder in der
Anlage 1 UVPG aufgeführten oder anderen Vorhabens im
Sinne des § 14 b Abs. 3 UVPG einen Rahmen setzen und nach
einer Vorprüfung des Einzelfalls voraussichtlich erhebliche
Umweltauswirkungen haben. 2Bei der Vorprüfung des Einzel-
falls ist aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 4 aufgeführten Kriterien ein-
zuschätzen, ob der Plan oder das Programm voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen hat, die im weiteren Auf-
stellungsverfahren zu berücksichtigen wären. 3Bei der Vor-
prüfung des Einzelfalls ist zu berücksichtigen, inwieweit
Umweltauswirkungen durch Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. 4Die
in § 14 h UVPG genannten Behörden sind bei der Vorprüfung
zu beteiligen.

(3) Wird ein Plan oder Programm nach Absatz 1 oder nach
Anlage 3 Nr. 1.3, 1.4 oder 1.9 UVPG nur geringfügig geändert
oder wird darin die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene
festgelegt, so ist eine Strategische Umweltprüfung nur dann
durchzuführen, wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls nach
Absatz 2 Sätze 2 bis 4 ergibt, dass der Plan oder das Programm
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat. 

(4) Dieser Abschnitt gilt nicht für Raumordnungspläne.

§ 10

Feststellung der Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung

(1) Die zuständige Behörde stellt frühzeitig fest, ob nach § 9
oder Anlage 3 Nr. 1.3, 1.4 oder 1.9 UVPG eine Pflicht zur
Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung besteht.

(2) Soll nach einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9
Abs. 2 oder 3 eine Strategische Umweltprüfung unterbleiben,
so ist dies einschließlich der dafür wesentlichen Gründe öf-
fentlich bekannt zu geben.

§ 11

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung

(1) Für das Verfahren der Strategischen Umweltprüfung gel-
ten die §§ 14 f bis 14 n UVPG entsprechend.

(2) 1Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 14 h UVPG
können der Entwurf des Plans oder Programms sowie der Um-
weltbericht anstelle einer Übermittlung in Papierform im Inter-
net bereitgestellt werden, wenn den zu beteiligenden Behörden
die Dauer der Bereitstellung und die Internetadresse mitgeteilt
werden; die Mitteilung kann im Wege der elektronischen
Kommunikation erfolgen, soweit der Empfänger hierfür einen
Zugang eröffnet hat. 2Auf Verlangen sind der zu beteiligenden
Behörde der Entwurf des Plans oder Programms sowie der
Umweltbericht in Papierform zu übermitteln. 3Die zu beteili-
genden Behörden können ihre Stellungnahmen im Wege der
elektronischen Kommunikation abgeben, soweit die beteili-
gende Behörde hierfür einen Zugang eröffnet hat.

(3) 1Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 14 i
UVPG können die Unterlagen gleichzeitig mit der öffentlichen
Auslegung im Internet bereitgestellt werden; die Internet-
adresse ist in der Bekanntmachung über die Auslegung des
Plans oder Programms mit anzugeben. 2Soweit für Stellung-
nahmen ein Zugang im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eröffnet ist, ist in der Bekanntmachung darauf hinzu-
weisen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Pläne und Programme
nach Anlage 3 Nr. 1.3, 1.4 oder 1.9 UVPG.
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Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1)

Liste der nach Landesrecht UVP-pflichtigen Vorhaben

Legende:

X = in allen Fällen UVP-pflichtiges Vorhaben

A = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls

S = standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls

Nr. Vorhaben

1 Errichtung und Betrieb einer Abwasserbehand-
lungsanlage, die 

a) für organisch belastetes Abwasser von

aa) mehr als 600 kg/d bis weniger als 9 000 kg/d
biochemischen Sauerstoffbedarfs in fünf
Tagen (roh),

A

bb) 120 kg/d bis 600 kg/d biochemischen
Sauerstoffbedarfs in fünf Tagen (roh),

S

b) für anorganisch belastetes Abwasser (aus-
genommen Kühlwasser) von

aa) mehr als 900 m3 bis weniger als 4 500 m³
Abwasser in zwei Stunden,

A

bb) 10 m3 bis 900 m3 Abwasser in zwei Stun-
den

S

ausgelegt ist;

2 intensive Fischzucht mit Einbringen oder Einleiten
von Stoffen in oberirdische Gewässer oder Küsten-
gewässer mit einer jährlichen Produktion von

a) mehr als 1 000 t Fisch, X

b) 100 t bis 1 000 t Fisch; S

3 Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von
Grundwasser, soweit die Gewässerbenutzung nicht
nach § 136 des Niedersächsischen Wassergesetzes
erlaubnisfrei ist, oder Einleiten von Oberflächen-
wasser zum Zweck der Grundwasseranreiche-
rung, jeweils mit einem jährlichen Volumen von

a) 100 000 m³ bis weniger als 10 Mio. m3 Wasser, A

b) 5 000 m³ bis weniger als 100 000 m³ Wasser,
wenn durch die Gewässerbenutzung grund-
wasserabhängige Ökosysteme betroffen sind;

S

4 Bohrung von mehr als 100 m Tiefe zum Zweck
der Wasserversorgung;

A

5 Gewässerbenutzung zu landwirtschaftlichen Zwe-
cken, einschließlich Bodenbewässerung oder
Bodenentwässerung, soweit sie nicht nach § 136
des Niedersächsischen Wassergesetzes erlaubnis-
frei ist, jeweils mit einem jährlichen Volumen von

a) 10 Mio. m3 oder mehr Wasser, X

b) 100 000 m3 bis weniger als 10 Mio. m³ Wasser, A

c) 5 000 m³ bis weniger als 100 000 m³ Wasser,
wenn durch die Gewässerbenutzung grund-
wasserabhängige Ökosysteme betroffen sind;

S

6 Bau einer Stauanlage oder einer sonstigen Anlage
zur Zurückhaltung oder dauerhaften Speicherung
von Wasser, wobei weniger als 10 Mio. m³ Wasser
zurückgehalten oder gespeichert werden;

A

7 Umleitung von Wasser von einem Flusseinzugs-
gebiet oder einem Teileinzugsgebiet in ein ande-
res, ausgenommen Transport von Trinkwasser in
Rohrleitungsanlagen, mit einem Volumen von 

— weniger als 100 Mio. m³ Wasser jährlich, wenn
durch die Umleitung Wassermangel verhin-
dert werden soll, oder

— weniger als fünf vom Hundert des Durchflus-
ses, wenn der langjährige durchschnittliche
Wasserdurchfluss des Flusseinzugsgebiets, dem
Wasser entnommen wird, 2 000 Mio. m³ über-
steigt;

A

8 Flusskanalisierungen und sonstige Stromkorrek-
turarbeiten;

A

9 Bau eines Hafens am Küstengewässer oder eines
damit verbundenen Landungssteges zum Laden
und Löschen von Schiffen (ausgenommen Fähr-
schiffe), der Schiffe mit mehr als 1 350 t aufneh-
men kann;

X

10 Bau eines Hafens einschließlich eines Fischerei-
oder Jachthafens, der für Schiffe mit bis zu 1 350 t
zugänglich ist, oder eines mit einem Hafen ver-
bundenen Landungssteges zum Laden und Lö-
schen von Schiffen (ausgenommen Fährschiffe),
der Schiffe mit bis zu 1 350 t aufnehmen kann,
oder einer infrastrukturellen Hafenanlage;

A

11 Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hoch-
wasserabfluss beeinflusst;

A

12 Bau einer Wasserkraftanlage; A

13 Abbau von nicht dem Bergrecht unterliegenden
Mineralien in Flüssen und bestehenden Seen;

A

14 sonstige Gewässerausbaumaßnahmen mit Aus-
nahme des naturnahen Ausbaus von Bächen,
Gräben, Rückhaltebecken und Teichen, der Ver-
legung von Straßenseitengräben in der bebauten
Ortslage und ihrer kleinräumigen Verrohrung so-
wie der Umsetzung von Kiesbänken im Gewässer;

A

15 Landgewinnung am Meer; A

16 Bauten des Küstenschutzes zur Bekämpfung der
Erosion und meerestechnische Arbeiten, die ge-
eignet sind, Veränderungen der Küste mit sich zu
bringen (z. B. Bau von Deichen, Molen, Hafen-
dämmen und sonstigen Küstenschutzbauten),
mit Ausnahme der Unterhaltung und Wiederher-
stellung solcher Bauten;

A

17 nicht vom Bergrecht erfasster Abbau von Boden-
schätzen

a) mit einer Abbaufläche von mehr als 25 Hektar,
ausgenommen Steinbrüche,

X

Nr. Vorhaben
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b) mit einer Abbaufläche von 10 Hektar bis ein-
schließlich 25 Hektar, ausgenommen Stein-
brüche,

A

c) mit einer Abbaufläche von mehr als einem
Hektar bis weniger als 10 Hektar, einschließ-
lich Steinbrüchen, bei denen kein Sprengstoff
eingesetzt wird;

S

18 zum Zwecke der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung:

18.1 Beseitigung oder Beeinträchtigung einer Wallhecke

a) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung
von 500 m oder mehr,

X

b) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung
von weniger als 500 m, ausgenommen das
Anlegen oder Verbreitern von bis zu zwei
Durchfahrten für landwirtschaftliche Fahr-
zeuge und Geräte;

S

18.2 Beseitigung oder Beeinträchtigung der nach § 28 a
des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes beson-
ders geschützten Biotope oder des nach § 28 b des
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes besonders
geschützten Feuchtgrünlands

a) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung
von 2 Hektar oder mehr solcher Flächen,

X

b) bei der Beseitigung oder Beeinträchtigung von
weniger als 2 Hektar solcher Flächen;

S

18.3 Umwandlung von Ödland oder sonstigen natur-
nahen Flächen ab 5 Hektar;

X

19 Bau einer Schnellstraße im Sinne der Begriffs-
bestimmung des Europäischen Übereinkommens
über die Hauptstraßen des internationalen Ver-
kehrs vom 15. November 1975 (BGBl. II 1983
S. 245), zuletzt geändert durch Vertrag vom
11. Dezember 1985/24. Juli 1986 (BGBl. II 1988
S. 379);

X

20 Bau einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-
oder Gemeindestraße, wenn die neue Straße eine
durchgehende Länge von 5 Kilometern oder mehr
aufweist oder wenn eine bestehende ein- oder
zweistreifige Straße verlegt oder ausgebaut wird
und der geänderte Straßenabschnitt eine durch-
gehende Länge von 10 Kilometern oder mehr auf-
weist;

X

21 Bau einer nicht von Nummer 20 erfassten Landes-,
Kreis- oder Gemeindestraße, mit Ausnahme von
Ortsstraßen im Sinne des § 47 Nr. 1 des Nieder-
sächsischen Straßengesetzes;

A

22 Bau einer Seilbahn einschließlich der zugehöri-
gen Einrichtungen;

A

Nr. Vorhaben

23 Waldumwandlungen (§ 8 des Niedersächsischen
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsord-
nung)

a) mit mehr als 5 und weniger als 10 Hektar Wald, A

b) mit mehr als 1 Hektar und bis zu 5 Hektar
Wald;

S

24 Erstaufforstungen (§ 9 des Niedersächsischen Ge-
setzes über den Wald und die Landschaftsord-
nung)

a) mit mehr als 10 Hektar und weniger als 50 Hek-
tar Wald,

A

b) mit mehr als 1 Hektar und bis zu 10 Hektar
Wald;

S

25 Bau einer Skipiste einschließlich der dazugehöri-
gen Einrichtungen; 

A

26 Bau eines Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder
einer sonstigen Einrichtung für die Ferien- und
Fremdenbeherbergung mit einer Bettenzahl von
jeweils insgesamt 100 oder mehr oder mit einer
Gästezimmerzahl von jeweils 80 oder mehr inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im
Sinne des § 34 des Baugesetzbuchs oder im Außen-
bereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs;

A

27 Bau eines ganzjährig betriebenen Campingplatzes
mit 50 oder mehr Stellplätzen innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des
§ 34 des Baugesetzbuchs oder im Außenbereich
im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs;

A

28 Bau eines Freizeitparks mit einer Größe von 4 Hek-
tar oder mehr innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 des Bau-
gesetzbuchs oder im Außenbereich im Sinne des
§ 35 des Baugesetzbuchs;

A

29 Bau eines Parkplatzes mit einer Größe von 0,5 Hek-
tar oder mehr innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 des Bau-
gesetzbuchs oder im Außenbereich im Sinne des
§ 35 des Baugesetzbuchs;

A

30 Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen
Einzelhandelsbetriebes oder eines sonstigen groß-
flächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11
Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung mit
einer Geschossfläche von 1 200 m2 oder mehr
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile im Sinne des § 34 des Baugesetzbuchs oder
im Außenbereich im Sinne des § 35 des Bau-
gesetzbuchs.

A

Nr. Vorhaben
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Anlage 2
(zu § 5 Abs. 1)

Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls

1. Merkmale des Vorhabens

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hin-
sichtlich folgender Punkte zu beurteilen:

a) Größe des Vorhabens,

b) Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur
und Landschaft,

c) Abfallerzeugung,

d) Umweltverschmutzung und Belästigungen,

e) Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete
Stoffe und Technologien.

2. Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch
ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist ins-
besondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutz-
kriterien sowie unter Berücksichtigung der Kumulierung
mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-
kungsbereich zu beurteilen:

a) bestehende Nutzung des Gebiets, insbesondere als
Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver-
und Entsorgung (Nutzungskriterien);

b) Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von
Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebiets
(Qualitätskriterien);

c) Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Be-
rücksichtigung folgender Gebiete und Objekte sowie
von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen
Schutzes (Schutzkriterien):

— Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und
europäische Vogelschutzgebiete, die gemäß § 10
Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes im
Bundesanzeiger bekannt gemacht sind,

— Europäische Vogelschutzgebiete, die von der obers-
ten Naturschutzbehörde bekannt gemacht sind,
jeweils bis zur Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 6
Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes,

— Gebiete, die auf Vorschlag der Landesregierung
gemäß § 33 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in
Betracht kommen, jeweils bis zur Bekanntmachung

gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes,

— Naturschutzgebiete,

— Nationalparke,

— Biosphärenreservate,

— Landschaftsschutzgebiete,

— Naturdenkmale mit ihrer geschützten Umgebung,

— geschützte Landschaftsbestandteile,

— besonders geschützte Biotope,

— besonders geschütztes Feuchtgrünland,

— Wallhecken,

— Wasserschutzgebiete,

— Heilquellenschutzgebiete,

— Gebiete, für die durch Gemeinschaftsvorschriften
bestimmte Umweltqualitätsnormen festgelegt sind,
und in denen diese Umweltqualitätsnormen bereits
überschritten sind,

— Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere
Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in ver-
dichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nrn. 2
und 5 des Raumordnungsgesetzes,

— Baudenkmale und Bodendenkmale, die gemäß § 4
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes in
das Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgenommen
sind, und Grabungsschutzgebiete.

3. Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen der Vorhaben
sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführ-
ten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem
Rechnung zu tragen:

a) dem Ausmaß der Auswirkungen (geografisches Gebiet
und betroffene Bevölkerung),

b) dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der
Auswirkungen,

c) der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,

d) der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,

e) der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswir-
kungen.



Nds. GVBl. Nr. 13/2007, ausgegeben am 22. 5. 2007

185

Herausgegeben von der Niedersächsischen Staatskanzlei
Verlag und Druck: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover; Postanschrift: 30130 Hannover,
Telefon 0511 8550-0, Telefax 0511 8550-2400, Postbank Hannover 4 10-308. Erscheint nach Bedarf. Laufender Bezug und Einzelstücke können
durch den Verlag bezogen werden. Bezugspreis pro Jahr 56,30 € (einschließlich 3,68 € Mehrwertsteuer und einschließlich 9,20 € Portokosten-
anteil). Bezugskündigung kann nur 10 Wochen vor Jahresende schriftlich erfolgen. Einzelnummer je angefangene 8 Seiten 1,05 €. ISSN 0341-3497.
Abonnementservice Christian Engelmann, Telefon 0511 8550-2424, Telefax 0511 8550-2405
Einzelverkaufspreis dieser Ausgabe 1,05 € einschließlich Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten 

Anlage 3
(zu § 9 Abs. 1)

Liste der nach Landesrecht 
SUP-pflichtigen Pläne und Programme

Anlage 4
(zu § 9 Abs. 2 Satz 2)

Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls 
im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung

1. Merkmale des Plans oder Programms, insbesondere in
Bezug auf

1.1 das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm einen
Rahmen setzt,

1.2 das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere
Pläne oder Programme beeinflusst,

1.3 die Bedeutung des Plans oder Programms für die Einbe-
ziehung umweltbezogener, einschließlich gesundheitsbe-
zogener, Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung,

1.4 die für den Plan oder das Programm relevanten umwelt-
bezogenen, einschließlich gesundheitsbezogener, Pro-
bleme,

1.5 die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durch-
führung nationaler und europäischer Umweltvorschrif-
ten.

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraus-
sichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehr-
barkeit der Auswirkungen,

2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter
der Auswirkungen,

2.3 die Risiken für die Umwelt einschließlich der mensch-
lichen Gesundheit (z. B. bei Unfällen),

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswir-
kungen,

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich
betroffenen Gebiets aufgrund der besonderen natürlichen
Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität der Bo-
dennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung
der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und
Grenzwerten,

2.6 Gebiete nach Anlage 2 Nr. 2 Buchst. c.

Nr. Plan oder Programm

1 Strategische Umweltprüfung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1

Operationelle Programme im Bereich des EU-Struk-
turfonds EFRE (mit Ausnahme der Programme zur
Europäischen territorialen Zusammenarbeit), Ent-
wicklungsprogramme des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes und das operationelle Programm Europä-
ischer Fischereifonds.

2 Strategische Umweltprüfung bei Rahmensetzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2

2.1 Nahverkehrspläne nach § 6 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes, soweit der Rahmen für
ein Projekt nach Anlage 1 Nr. 14.10 oder 14.11 UVPG
gesetzt wird;

2.2 Operationelle Programme im Bereich des EU-Struk-
turfonds EFRE zur Europäischen territorialen Zusam-
menarbeit.
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